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Stadt Fürstenau         22.11.2016 
 
 

Zu Punkt Ö 6): Bericht des Stadtdirektors über die Durchführung der zur Veröffentli-
chung freigegebenen Beschlüsse 

 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
unter dem Tagesordnungspunkt Ö 6 der heutigen Sitzung möchte ich wie folgt  
berichten: 
 

Stadtrat vom 27.09.2016 

 
Die Satzung der Stadt Fürstenau über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „At-
traktive Innenstadt“ wurde gem. § 142 Abs. 3 BauGB mit Maßgaben (Befristung bis 
31.12.2028 und umfassendes Verfahren) beschlossen. Die Bekanntmachung der Satzung 
erfolgte im Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück Nr. 19 vom 15.10.2016 und ist damit in 
Kraft getreten. 
 
Die geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2013 und 2014 sind im Amtsblatt Nr. 19 vom 
15.10.2016 öffentlich bekannt gemacht worden und haben in der Zeit vom 17.10.2016 bis 
25.10.2016 öffentlich ausgelegen. 
 

Verwaltungsausschuss vom 25.10.2016 

 
Die BauBeCon, Sanierungsträger GmbH, Bremen, wurde beauftragt, einen Antrag auf För-
derung im Rahmen des Programms KfW 432 (Energetische Stadtsanierung) zu stellen. 
 
 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war an dieser Stelle mein Bericht. Ich danke 
für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


